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RSF IN KÜRZE

REPORTER OHNE GRENZEN SCHWEIZ

Reporter ohne Grenzen mit globalem Hauptsitz in Paris ist eine NGO, die die Informationsfreiheit

verteidigt und Medienschaffende auf der ganzen Welt schützt. Nationale Sektionen in sieben

Ländern, Büros in zehn Städten – darunter Brüssel, Washington, London und Taipei – sowie ein

Netz von Korrespondentinnen und Korrespondenten in 130 Ländern verleihen der Organisation

eine starke Mobilisierungs- und Interventionsfähigkeit. Dies sowohl an der Basis als auch

gegenüber Behörden und in Foren, in denen Normen für die Presse und das Internet entworfen und

diskutiert werden. RSF hat Beobachterstatus bei der UNO, Unesco, beim Europarat und bei der

Organisation de la Francophonie. Anlässlich der Erneuerung des Logos im Jahr 2020 hat Reporter

ohne Grenzen entschieden, dass sämtliche Ländersektionen und Büros nur noch unter einer

«Marke» – RSF – operieren, unabhängig von der Sprache des jeweiligen Landes (auf Deutsch:

«Reporter ohne Grenzen RSF»). 

RSF WELTWEIT

IN DER SCHWEIZ

RSF Schweiz ist eine nationale Sektion von RSF. Sie wurde 1990 als Verein gemäss Art. 60

Zivilgesetzbuch gegründet und wird von den Behörden des Kantons Genf, wo sie ihren Sitz hat, als

gemeinnützig anerkannt.

RSF Schweiz verteidigt und fördert die Aktionen und Kampagnen von RSF in der Schweiz und

entwickelt ihre eigenen Strategien und Initiativen. RSF Schweiz ist finanziell und rechtlich

unabhängig vom internationalen Hauptsitz in Paris, ist aber statuarisch Teil der Organisation. RSF

Schweiz ist seit 2011 mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert. 2023 wurde diese Zertifizierung

erneuert. Es bescheinigt RSF Schweiz: 

ÜBER RSF SCHWEIZ
1990 in Genf gegründet, setzt sich die Schweizer Sektion von RSF für die
Presse- und Informationsfreiheit in der Schweiz und weltweit ein.
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◼  eine dem Vereinszweck entsprechende wirtschaftliche und

leistungsorientierte Verwendung der erhaltenen Spenden; 

◼  das Bereitstellen transparenter Informationen und eines geprüften

Jahresabschlussberichtes; 

◼  unabhängige und angemessene Kontrollstrukturen;

◼  eine aufrichtige Kommunikation und eine faire Spendensammlung.



Inhalt

REPORTER OHNE GRENZEN SCHWEIZ

Editorial (folgt in Kürze)

Die weltweite Rangliste der Pressefreiheit von RSF

35 Jahre RSF Schweiz

Gaza

Ukraine

USA

Hong Kong

Internationaler Tag der Frauen

Öffentlich-rechtliche Medien unter Druck

Rechtliche Hürden

Unsere Veranstaltungen

Unser Unterstützungs- und Solidaritätsfonds

Unsere Organisation

Finanzielles

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



02. DIE PRESSEFREIHEIT IST DURCH DIE
WIRTSCHAFTLICHE SCHWÄCHUNG
DER MEDIEN BEDROHT

Wie jedes Jahr hat Reporter ohne Grenzen anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit
am 3. Mai die neue Rangliste der Pressefreiheit 2025 veröffentlicht. Die von RSF erhobenen Daten
zeigen einen besorgniserregenden globalen Trend: Der wirtschaftliche Druck auf die Medien hat
in fast allen Ländern zugenommen und bedroht das Überleben zahlreicher unabhängiger
Redaktionen rund um den Globus.

Aufgrund des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks, der zum bereits länger bestehenden
politischen und sozialen Druck hinzukommt, wurde die weltweite Lage der Pressefreiheit im Jahr
2025 zum ersten Mal seit Beginn der Rangliste von RSF im Jahr 2002 als insgesamt «schwierig»
ingestuft.

In 42 Ländern, in denen insgesamt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, wurde die Lage
sogar als «sehr ernst» eingestuft. Die Spitzengruppe der Länder, in denen die Lage der
Pressefreiheit noch immer als «gut» bezeichnet werden kann, hat sich verkleinert und umfasste
2025 nur noch sieben Länder (Norwegen, Estland, die Niederlande, Schweden, Finnland, Dänemark
und Irland).

PRESSEFREIHEIT IST DURCH WIRTSCHAFTLICHE SCHWÄCHUNG DER MEDIEN BEDROHT

2025 belegte die Schweiz wie im Vorjahr den 9. Platz in der Rangliste. Damit gehört sie zu den
Ländern, in denen die Lage der Pressefreiheit als «eher gut» bezeichnet werden kann. Die grössten
Mängel sind die nach wie vor ungelösten rechtlichen Hürden, v.a. im Zusammenhang mit Art. 47 des
Bankengesetzes und der möglichen Anwendung des Bankgeheimnisses auf Medienschaffende.
Zudem sind provisorische Massnahmen, die die vorsorgliche Sperrung eines journalistischen
Beitrags durch einen Zivilrichter ermöglichen, bei verschiedenen Klägern nach wie vor beliebt und
werden zu oft von Gerichten zugelassen, denen es schwerfällt, den uneingeschränkten Vorrang der
Pressefreiheit als verfassungsmässiges Recht anzuerkennen, das rechtlich über dem Gesetz steht.

Wirtschaftlich bleibt die Lage der Medien prekär. 2025 war geprägt von der Ankündigung des
Abbaus von 900 Vollzeitstellen bis 2029 bei der SRG, der sich aus dem Bundesratsbeschluss ergab,
die Rundfunktgebühr für Haushalte schrittweise von 335 auf 300 Franken ab 2029 zu senken. 

REPORTER OHNE GRENZEN SCHWEIZ

Rangliste der Pressefreiheit 2025



REPORTER OHNE GRENZEN SCHWEIZ

Die Schweizer Sektion von RSF wurde 1990 in Genf
gegründet. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums
2025 präsentierte unsere Organisation zweimal die
Wanderausstellung «Fotografien der Welt von
morgen», die von unserer Mutterorganisation in
Frankreich konzipiert wurde, die ihrerseits ihr 40-
jähriges Bestehen feierte. Im Juni in Bern im
Rahmen des True Story Festivals und im November
in Genf während der von der Universität
organisierten Menschenrechtswoche konnte das
Publikum diese Serie von 40 Bildern bestaunen. Die
Bilder stammen von 40 Fotografen aus aller Welt –
darunter auch vom Zürcher Christian Bobst – und
kreisen um drei für unsere Zeit zentralen Themen:
Umwelt, Krisen und Exil. Wir haben mehrere
Führungen durch die Ausstellungen organisiert, und
die Vernissage in Genf – an der u.a. eine der
Gründerinnen von RSF Schweiz, die Genfer
Fotografin Anne-Marie Grobet, teilnahm – bot dem
Publikum die Gelegenheit, mit Christian Bobst ins
Gespräch zu kommen.

1990 - 2025
35 Jahre Verteidigung der Pressefreiheit in der Schweiz

04. GAZA
Der Krieg in Gaza beschäftigte die Teams RSF weltweit weiterhin intensiv, insbesondere durch zahlreiche
Medienauftritte. Zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025 zählte RSF 29 getötete palästinensische
Journalistinnen und Journalisten, die aufgrund der Ausübung ihres Berufs ums Leben kamen.

Seit Beginn des Krieges forderte RSF die Achtung des Lebens und der Sicherheit der Medienschaffenden
in Gaza, die als einzige im Gazastreifen arbeiten konnten. RSF forderte zudem, dass internationale Medien
Zugang zum Gebiet erhalten und dass Journalistinnen und Journalisten in Gaza das Gebiet verlassen
können, wenn sie dies wünschen, und später wieder zurückkehren dürfen. RSF kritisierte zudem die
Propagandakampagnen der israelischen Behörden scharf, die darauf abzielten, Medienschaffende aus
Gaza zu diskreditieren, indem sie diese als Hamas-Terroristen darstellten und damit deren Tötung a priori
rechtfertigten.

RSF prangerte zudem die Druckversuche  der Hamas an, die darauf abzielten, Journalistinnen und
Journalisten aus Gaza einzuschüchtern.

03. 35 JAHRE RSF SCHWEIZ
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RSF Schweiz hat auch weiterhin auf die Lage in der
Ukraine aufmerksam gemacht, wo die russische Armee
nach wie vor Reporter ins Visier nimmt. 2025 wurden
dort drei Journalisten durch russische Drohnen getötet.

Die freiberuflichen Fotojournalisten Antoni Lallican und
Georgiy Ivanchenko wurden am 3. Oktober in der Nähe
von Komychuvakha im Osten der Ukraine während ihrer
Berichterstattung mit ihren Kameras und in ihren
kugelsicheren Westen ins Visier genommen. Antoni
Lallican wurde auf der Stelle getötet, Georgiy Ivanchenko
verlor ein Bein.

3
Medienschaffende im Jahr 2025 getötet

48
Medienschaffende von Russland inhaftiert

keine drei Wochen später, am 23. Oktober, wurden in Kramatorsk, ebenfalls im Osten der Ukraine, die
ukrainischen Journalisten Alyona Hramova und Yevhen Karmazine durch einen russischen Drohnenangriff
getötet. Ihr Kollege Oleksandr Kolytchev wurde dabei schwer verletzt.

Und Ende 2025 befanden sich insgesamt noch immer 48 Medienschaffende in russischen Gefängnissen,
darunter 26 aus der Ukraine selbst.

06. USA

07. HONG KONG

Der Amtsantritt von Donald Trump als Präsident
der USA hatte erhebliche Auswirkungen auf die
Lage der Pressefreiheit im Land. Schon bald
ergriff der neue Präsident einige Massnahmen,
die RSF entschieden kritiserte, insbesondere die
Streichung der Finanzmittel für internationale
öffentlich-rechtliche Medien (Voice of America,
Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free
Asia) oder die Zugangsbeschränkungen für AP-
Korrespondenten zum Weissen Haus, weil  sich
diese geweigert hatten, den Golf von Mexiko neu
als «Golf von Amerika» zubezeichnen. RSF
Schweiz hat darüber hinaus Bundespräsidentin
Karin Keller-Suter ihre Besorgnis über das von ihr
der Zeitung «Le Temps» gegebene Interview
mitgeteilt, in dem sie Verständnis für die von US-
 

RSF Schweiz protestierte im Dezember 2025 gegen
die Verurteilung des Gründers der hongkonger
Tageszeitung «Apple Dily», Jimmy Lai, nachdem
dieser in einem Scheinprozess wegen Verstössen
gegen das drakonische Gesetz zur nationalen
Sicherheit verurteilt worden war. Lai, Preisträger
des RSF-Preises für Pressefreiheit, befindet sich
seit 2020 unter prekären Bedingungen in Haft und
hat nur Anspruch auf 50 Minuten «Bewegung» am
Tag in einem Metallkäfig. Das hat zu einer akuten
Verschlechterung seiner Gesundheit geführt.

Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner
Sicherheitskonferenz geäusserte Kritik am
europäischen Verständnis der Meinungsfreiheit
gezeigt hatte.

05. UKRAINE
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Anlässlich des Internationalen Tags der Frau am 8. März 2025 hat RSF Schweiz die anhaltenden
Herausforderungen beleuchtet, mit denen Journalistinnen in der Schweiz und weltweit konfrontiert sind.

Die Bewegung #MeToo stellte einen Wendepunkt in der Befreiung der Meinungsäusserung innerhalb des
Berufsstands dar. Doch Ungleichheiten und Bedrohungen bestehen weiterhin. In der Schweiz haben sich
Verbände und Bewegungen gebildet, um die Arbeitsbedingungen von Frauen und Personen aus
geschlechtlichen Minderheiten innerhalb des Berufsstands zu verbessern.

09. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE MEDIEN
UNTER DRUCK

Im Juli 2025 veröffentlichte RSF einen Bericht über den Druck, dem öffentlich-rechtliche Medien in den
27 Ländern der EU sowie im Vereinigten Königreich und in der Schweiz ausgesetzt sind. Die
vergleichende Analyse machte deutlich, was bei der Aufrechterhaltung oder der Schwächung ihrer
Finanzierung auf dem Spiel steht. Es geht dabei überall um die Existenz einer starken Medienlandschaft,
die auf den Werten Pluralismus, Zuverlässigkeit und redaktioneller Unabhängigkeit basiert.

«Noch 2018 lehnten 71,6 % der Schweizer Stimmberechtigten die Initiative «No Billag» ab. Das Land stellte
damit im Bericht ein bemerkenswertes Beispiel in  Europa dar, das zeigt, dass ein starkes
zvilgesellschaftliches Engagement den öffentlich-rechtlichen Rundfunk retten kann», stellte RSF Schweiz
bei der Vorstellung des Berichts fest. Dieser wurde etwa acht Monate vor der Abstimmung vom 8. März
2026 über die Halbierungsinitiative publiziert, die von denselben Kreisen wie «No Billag» lanciert wurde
und eine Halbierung des SRG-Budgets forderte. Auch diese Initiative wurde schliesslich von fast 62 % der
Stimmberechtigten abgelehnt.

SWISSINFO

RSF Schweiz hat sich 2025 ebenso gegen die Kürzung des Budgets von Swissinfo von 50 Prozent sowie
gegen die Streichung der Schweizer Beteiligung an TV5 Monde und 3Sat eingesetzt. Diese Massnahmen
waren Teil des Sparprogramms, welches der Bundesrat dem Parlament vorgelegt hatte. RSF Schweiz
war eine der Organisationen der Petition, die von der Gewerkschaft SSM lanciert und von der
Auslandschweizer-Organisation unterstützt wurde. Die Petition wurde über das internationale Netzwerk
von RSF verbreitet und im Dezember 2025 mit mehr als 17'000 Unterschriften eingereicht. Im Dezember
lehnte der Nationalrat diese Massnahmen ab, gefolgt vom Ständerat im März 2026.

08. INTERNATIONALER TAG DER FRAU
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RSF Schweiz forderte Anfang 2025 Swissmedic
auf, die gegen mehrere Tageszeitungen in der
Deutschschweiz eingeleiteten Strafverfahren
wegen Verstosses gegen das Werbeverbot für
Arzneimittel einzustellen. Den Zeitungen wurde
vorgeworfen, in ihren Artikeln explizit und mit
Nennung der Produktnamen über den Erfolg von
Abnehm-Medikamenten wie Ozempic oder
Wegovy berichtet zu haben. Für RSF Schweiz ist
eine journalistische Berichterstattung über
solche Produkte vollkommen legitim und darf
nicht denselben Regeln unterliegen wie Werbung.

VON SWISSMEDIC EINGELEITETE
RECHTLICHE SCHRITTE GEGEN MEDIEN

ENTSCHEIDUNG DES BUNDESGERICHTS
ZUR QUELLENSCHUTZ

RSF Schweiz hat den Grundsatzentscheid des
Bundesgerichts vom Februar 2025 zum Schutz
des Quellenschutzes von Journalistinnen und
Journalisten begrüsst. Gemäss diesem Urteil
haben die Beweggründe, die einen Informanten
dazu veranlassen, die Medien zu informieren,
keinen Einfluss auf den Quellenschutz: Dieser
muss unantastbar bleiben, auch wenn das
Verhalten der Quelle kritikwürdig oder gar illegal
ist. Im konkreten Fall konnte entsprechend die E-
Mail-Korrespondenz zwischen dem Chef der
Ringier-Gruppe, Marc Walder, und dem
Kommunikationsverantwortlichen des ehemali-
gen Bundesrats Alain Berset während der Corona-
Pandemie von der Bundesanwaltschaft in ihrer
Untersuchung zu den «Corona Leaks» nicht
verwendet werden.

RAZZIA BEI INSIDE PARADEPLATZ

Im Sommer 2025 wurden die Wohnung und die
Geschäftsräume von Lukas Hässig, dem
Betreiber der Informationsplattform zum Zürcher
Finanzplatz «Inside Paradeplatz» durchsucht.
Hässig steht im Verdacht, bei Recherchen, die
etwa zehn Jahre zurückliegen, unter Verletzung
von Artikel 47 des Bundesgesetzes über die
Banken Bankdaten verwendet zu haben, die zuvor
illegal entwendet und ihm dann zugespielt worden
waren. Die Durchsuchung wurde wenige Wochen
später von einem Zürcher Gericht für
rechtswidrig erklärt, da sie als Verstoss gegen die
Pressefreiheit angesehen wurde. Dennoch wies
das Obergericht des Kantons Zürich die
Staatsanwaltschaft daraufhin an, die
Ermittlungen gegen Hässig fortzusetzen. RSF
Schweiz hat die gegen Inside Paradeplatz
eingeleiteten Strafverfahren aufs Schärfste
verurteilt und hofft, dass der Fall letztendlich zu
einer Rechtsprechung führen wird, die die
Anwendung von Artikel 47 auf Journalistinnen
und Journalisten eindeutig ausschliesst –
selbstverständlich unter der Bedingung, dass
diese stetes gemäss den berufsethischen Regeln
arbeiten und zu diesem Zweck alle Informationen
nutzen, von denen sie Kenntnis erlangt haben,
sofern diese von öffentlichem Interesse sind.

10. RECHTLICHE FRONTEN
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11. UNSERE VERANSTALTUNGEN

internationaler Tag der Pressefreiheit: Anlässlich des Tags der Pressefreiheit organisierte RSF
Schweiz gemeinsam mit dem Club Suisse de la Presse und der Fondation Hirondelle in Lausanne
eine Podiumsdiskussion zum Thema «Fakten als Schutzschild der Demokratie». Bei dieser
Gelegenheit wurde die an diesem Tag veröffentlichte Rangliste der Pressefreiheit vorgestellt.
Die drei Organisationen betrieben zudem am Samstag, 3. Mai, einen Stand auf der Place de la
Palud im Herzen von Lausanne, um mit der Öffentlichkeit über die Bedeutung zuverlässiger
Informationen für das reibungslose Funktionieren einer Demokratie zu diskutieren.
Am selben Tag organisierte RSF Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Tages-Anzeiger eine
Matinée im Theater Neumarkt in Zürich, bei dem im Schweizer Exil lebende Journalistinnen
zusammenkamen, um über die Schwierigkeiten ihres Berufs zu sprechen.

3. MAI

7. JUNI

MARS 

Presstival : In Zusammenarbeit mit dem Club Suisse de la Presse, der Fondation Hirondelle, der
Union de la presse francophone und der Press Emblem Campaign hat RSF Schweiz im Rahmen
des Presstivals, dem ersten Journalismusfestival in der Westschweiz, einen Schwerpunkt zum
Thema Journalismus im Exil und «Informations-Blackboxesn» gestaltet, um Stimmen aus Gaza,
Russland und der Ukraine, der Sahelzone und der Kurden in der Türkei Gehör zu verschaffen.
 
Anwesenheit am FIFDH: Die Präsidentin von RSF Schweiz, Isabelle Cornaz, nahm im März an
einer Veranstaltung im Rahmen des Genfer Filmfestivals für Menschenrechte (FIFDH) teil. Der
Programmpunkt war ursprünglich als Führung durch Cologny geplant, um die Konzentration von
Oligarchen und Superreichen im schicken Genfer Vorort aufzuzeigen. In dieser Form wurde die  
Veranstaltung aber von der Gemeinde verboten und musste daher umgestaltet werden. Im
Anschluss daran fand eine Debatte zum Thema „Wie weit reicht die Meinungsfreiheit?“ statt, an
der Isabelle Cornaz teilnahm. Das Verbot der Veranstaltung durch die Gemeinde wurde später
von der Genfer Justiz als rechtswidrig eingestuft.

ZWEI ANGEGRIFFENE JOURNALISTEN

Zwei Journalisten von Watson wurden Ende August in Lausanne bei den Unruhen von mehreren jungen
Männern angegriffen, die auf den Tod von Marvin folgten – einem Jugendlichen auf einem Mopedder bei
dem Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen, schwer stürzte. Die beiden Journalisten erhielten
Schläge ins Gesicht, nachdem sie aufgefordert worden waren, ihre Ausrüstung zu zeigen. RSF Schweiz
verurteilte diese Gewalttaten und erwartet von der Justiz – bei der eines der beiden Opfer Strafanzeige
erstattet hat –, dass sie mit grösster Sorgfalt vorgeht. Körperliche Gewalt von Demonstrierenden gegen
Medienschaffende oder Pressefotografen ist in der Schweiz zum Glück nach wie vor selten. Anders
verhält es sich mit verbaler Gewalt. Laut einer im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation
durchgeführten und im September 2025 veröffentlichten Studie waren 60 % der Journalistinnen und
Journalisten im Laufe eines Jahres mindestens einmal mit Hassreden oder Beleidigungen bei der
Ausübung ihrer journalistischen Tätigkeit konfrontiert.
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RSF Schweiz hat im November zudem an weiteren Panels teilgenommen, einmal von der Operation
Libero in Bern organisiert, und einmal im Rahmen des Films for Future Festivals in Zürich. 

WEITERE VERANSTALTUNGEN

KOMMUNIKATION UND MEDIENARBEIT
Seit 2025 hat sich unsere Präsenz in den sozialen Netzwerken durch eine deutlich grössere Anzahl von
Beiträgen verstärkt. Zudem erscheint unser Newsletter nun am Ende jedes Monats, und die Zeitung Le
Temps hat Denis Masmejan und Isabelle Cornaz angeboten, einmal im Monat eine Kolumne zu einem
Thema im Zusammenhang mit der Meinungs- und Pressefreiheit zu verfassen. Im Jahr 2025 wurden 7
Kolumnen veröffentlicht. Die Initiative wird 2026 fortgesetzt.

12. UNSER UNTERSTÜTZUNGS- UND
SOLIDARITÄTSFONDS
Im Laufe des Jahres 2025 konnte der Fonds drei Anfragen um Unterstützung positiv beantwortet und
stellte dazu insgesamt 9806 Franken zur Verfügung. Diese waren:

2'000 Franken zugunsten einer belarussischen Journalistin, die in die Schweiz geflohen war und von
hier aus weiterhin ihrer journalistischen Aktivität nachgehen möchte

4'806 Franken zugunsten eines kurdischen Journalisten, der in die Schweiz gefohen war. Mit dem
Betrag konnte er sich eine neue technische Ausstattung kaufen, um weiterhin seiner
journalistischen Aktivität nachgehen zu können

3'000 Franken zugunsten eines Westschweizer Mediums, damit dieses sich finanziell besser gegen
häufige juristische Angriffe weren kann.

9806.-
VERGEBENE MITTEL IM JAHR 2025

3
ANFRAGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG
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GENERALVERSAMMLUNG

Die Generalversammlung fand am 10.6.2025 im Musée Photo-Elysée in Lausanne statt. Daruf folgte eine
Führung durch die dortige Ausstellung, die dem amerikanischen Fotografen Tyler Mitchell gewidmet war.

VORSTAND

Der Vorstand traf sich 2025 vier Mal, davon drei Mal online. Der Journalist Sascha Buchbinder stiess 2025
zum Vorstand, sodass sich dieser am 31. Dezember wie folgt zusammensetzte: 

Isabelle Cornaz, Präsidentin
Camille Andres
Mehdi Atmani
Sascha Buchbinder
Zeynep Ersan, Kassiererin 
Federico Franchini
Andrea Kucera
Tasha Rumley
Gaëtan Vannay

GENERALSEKRETARIAT

Das Generalsekretariat wird nach wie vor vom Generalsekretär Denis Masmejan im 100%-Pensum geleitet. 
Am Standort in Zürich arbeitet Valentin Rubin, Policy & Advocacy Manager, ebenfalls im 100%-Pensum.
2025 hat RSF Schweiz darüber hinaus Sophie Sager zunächst als Praktikantin mit 80%-Pensum, und
anschliessend ab 1. Juli mit einem 60%-Pensum als Projektverantwortliche angestellt.

KONTAKT

Reporters sans frontières Suisse
Quai Ernest-Ansermet 20
CH-1205 Genève

info@rsf-ch.ch
www.rsf-ch.ch 

13. UNSERE ORGANISATION

Reporter ohne Grenzen (RSF) Schweiz
Schaffhauserstrasse 310
8050 Zürich



14. FINANZIELLES
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	RSF Schweiz hat den Grundsatzentscheid des Bundesgerichts vom Februar 2025 zum Schutz des Quellenschutzes von Journalistinnen und Journalisten begrüsst. Gemäss diesem Urteil haben die Beweggründe, die einen Informanten dazu veranlassen, die Medien zu informieren, keinen Einfluss auf den Quellenschutz: Dieser muss unantastbar bleiben, auch wenn das Verhalten der Quelle kritikwürdig oder gar illegal ist. Im konkreten Fall konnte entsprechend die E-Mail-Korrespondenz zwischen dem Chef der Ringier-Gruppe, Marc Walder, und dem Kommunikationsverantwortlichen des ehemali-gen Bundesrats Alain Berset während der Corona-Pandemie von der Bundesanwaltschaft in ihrer Untersuchung zu den «Corona Leaks» nicht verwendet werden.
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	Die Generalversammlung fand am 10.6.2025 im Musée Photo-Elysée in Lausanne statt. Daruf folgte eine Führung durch die dortige Ausstellung, die dem amerikanischen Fotografen Tyler Mitchell gewidmet war.
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